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Statuten 
 
Lotus Seven Owners Switzerland, kurz LSOS, gegründet 1981 
 
I  Name und Sitz 
 
Art. 1 Unter dem Namen LOTUS SEVEN OWNERS SWITZERLAND besteht ein 

Verein im Sinne von Art. 60ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Er 
hat seinen Sitz in Luzern. 

 
II  Zweck des Vereins 
 
Art. 1 Zusammenfassung von Besitzern eines Lotus Seven oder Caterham Seven 

zur Pflege kameradschaftlicher und sportlicher Beziehungen. 
 
Art. 2 Ermöglichung regelmässiger Zusammenkünfte zum Austausch von 

technischen und allgemeinen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 
Lotus Seven oder Caterham Seven. 

 
Art. 3 Organisation und Koordination von nationalen sowie internationalen 

Meetings. 
 
Art. 4 Kontaktpflege mit ausländischen Lotus Seven Clubs. 
 
III  Zusammenkünfte und Meetings 
 
Art. 1 Die Termine der geplanten nationalen und internationalen Treffen werden 

an der GV bekannt gegeben. Detaillierte Informationen erfolgen jeweils 
zur gegebenen Zeit. 

 
Art. 2 Regelmässig trifft sich der LSOS jeden ersten Dienstag im Monat in einer 

bestimmten Lokalität.  
 
 
IV Mitgliedschaft 
 
Art. 1 Der Verein besteht aus:  Ehrenmitgliedern 
 Aktivmitgliedern 

 Passivmitgliedern 
 Freunde des Clubs 
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Art. 2 Zum Ehrenmitglied kann jede Person ernannt werden, die sich um den 
Verein in besonders nennenswerter und nachhaltige Form eingesetzt hat. 
Nennenswert und nachhaltig wird bezeichnet wenn folgende Kriterien 
erfüllt sind: 

 
1.) Während einer ununterbrochenen Zeit von 5 Jahren ein 

Aktivmitglied des LSOS sein 
2.) Erbringung einer aussergewöhnlichen Leistung welche dem LSOS 

immateriellen oder materiellen Wertzuwachs beschert 
3.) Auf nationaler- /internationaler Ebene eine meinungsbildende 

Rolle spielt oder gespielt hat.   
 
Art. 3 Aktivmitglied kann jede in bürgerlichen Ehren und Rechten stehende 

Person, die im Besitze eines Lotus Seven oder Caterham Seven ist 
werden. 

 
Art. 4 Passivmitglied kann jede in bürgerlichen Ehren und Rechten stehende 

Person als Freund und Gönner des LSOS werden. 
 
Art. 5 Freunde des Clubs kann jede in bürgerlichen Ehren und Rechten stehende 

Person werden, welche vorgeschlagen und von der GV gewählt wird. 
 
Art. 6 Die Mitgliedschaft im LSOS erfolgt auf Gesuch hin an den Vorstand. Im 

Falle der Ablehnung ist der Vorstand nicht verpflichtet die Gründe dafür 
bekannt zu geben. Die Aufnahme in den Verein schliesst die Anerkennung 
der Statuten ein. 

 
Art. 7 Die Stimmrechte setzen sich folgendermassen zusammen: 
 - Ehrenmitglied Ja 
 - Aktivmitglied Ja 
 - Passivmitglied Nein 
 - Freunde des Clubs Nein 
 
V Erlöschen der Mitgliedschaft und Ausschluss 
 
Art. 1 Die Mitgliedschaft erlischt: Durch Austrittserklärung. 
  Durch Streichung. 
  Durch Ausschluss. 
  Durch Tod. 
 
Art. 2 Jede Austrittserklärung muss schriftlich erfolgen. 
 
Art. 3 Die Streichung erfolgt durch den Vorstand bei Nichtbezahlung des 

Clubbeitrages und nach Verstreichung einer 30-tägigen Mahnfrist. 
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Art. 4 Bei groben Verstössen gegen die Statuten, oder bei erheblicher Verletzung 
der Clubinteressen, erfolgt durch den Vorstand der Ausschluss. Dieser 
Beschluss ist dem fehlbaren Mitglied schriftlich mit Begründung 
mitzuteilen. Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen diesen Beschluss 
innert 30 Tagen seit Postzustellung an den Vorstand zuhanden der 
nächsten Generalversammlung den Rekurs erklären. Dem Rekurs kommt 
keine aufschiebende Wirkung zu. 

 
Art. 5 Erfolgt ein Austritt nach Absatz V, Art. 1, 2 und 4, wird der laufende 

Jahresbeitrag nicht zurückerstattet. 
 
VI  Die Generalversammlung (GV) 
 
Art. 1 Die ordentliche GV wird jedes Jahr durch den Vorstand bis Ende Februar 

schriftlich einberufen, unter Bekanntgabe der Traktanden an alle 
Mitglieder, spätestens 30 Tage vor deren Abhaltung. Sie ist 
beschlussfähig, wenn drei Vorstandsmitglieder, sowie mindestens 10% 
aller Mitglieder anwesend sind. 

 
Art. 2 Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, wenn der Vorstand 

solche als notwendig erachtet oder mindestens ein Fünftel der Mitglieder 
unter schriftlicher Bekanntgabe der Gründe die Einberufung einer 
ausserordentlichen GV verlangt. 

 
Art. 3 Die Umwandlung des Vereinszweckes oder die Auflösung des Vereins hat 

zur Voraussetzung, dass mindestens 51% der beschlussfähigen GV die 
Zustimmung gibt. Ist die GV nicht beschlussfähig, so muss innerhalb von 
60 Tagen eine zweite Generalversammlung mit den gleichen Traktanden 
einberufen werden. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. Jedem Mitglied steht das Recht zu, bis 20 Tage 
vor der GV Anträge einzureichen. 

 
Art. 4 Befugnisse der GV 

1.) Auflösung des Vereins 
2.) Aufnahme oder Ausschluss von Mitgliedern 
3.) Wahl des Vorstandes 
4.) Statutenrevision 
5.) Entgegennahme Revisorenbericht 
6.) Festlegung Vereinsbudget 

 
VII Der Vorstand 
 
Art. 1 Der Vorstand wird auf eine Amtsdauer von einem Jahr durch die 

Generalversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
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 Der Vorstand besteht aus Präsident 
  Aktuar 
  Kassier 
  Einer Anzahl Beisitzer 
 
 Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Mehrfachfunktionen sind zulässig. 

Jede natürliche Person hat eine Stimme. Die rechtsverbindliche 
Unterschrift führen der Präsident, der Kassier und der Aktuar. 

 
Art. 2 Der Vorstand vertritt den Verein nach Aussen. Ihm stehen alle Befugnisse 

zu, welche nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.  
 
Art. 3 Falls Vorstandsmitglieder ausscheiden, ist der Vorstand befugt, sich bis 

zur nächsten Generalversammlung selbst zu ergänzen. 
 
Art. 4 Der Vorstand kann durch jedes Vorstandsmitglied einberufen werden. Er 

ist beschlussfähig, wenn mehr als 50% aller Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. 

 
Art. 5 Der Vorstand definiert die Beisitzer und schlägt die Personen an der GV 

zur Wahl vor.  
 
VIII Die Kontrollstelle 
 
Art. 1 Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisoren. Sie wird alle Jahre 

von der ordentlichen GV gewählt. 
 
Art. 2 Die Rechnungsrevisoren prüfen spätestens 14 Tage vor der GV die 

Jahresrechnung. Sie erstatten der GV Bericht und Antrag. 
 
IX  Das Clubmagazin 
 
Art. 1 Das Clubmagazin ist das offizielle Publikationsorgan des LSOS. Die 

Produktion unterliegt einem Redaktor. 
 
Art. 2 Der Vorstand kann jederzeit in die Produktion Einblick nehmen. 
 
Art. 3 Die Kasse der Produktion unterliegt dem Kassier des LSOS. Die 

Vermögenswerte des Clubmagazins gehören zum Vereinsvermögen. 
 
Art. 4 Das Magazin erscheint 4x im Jahr.  
 
X Das Vereinsvermögen 
 
Art. 1 Die Jahresbeiträge der Mitglieder werden vom Kassier erhoben und die 

Höhe wird jeweils an der GV definiert. 
 



Art" 2 Filr die Verbindlichkeiten des Verelns haftet ausschliessllch das
Verninsv*rrn*g*n. Sine pers*nliche Heftung *nd l\ach*chus*pflicht der
V*reinsrrritgtied*r ist a*sdrtiekllch w*Ehedr:r'lE€n. Ausschsidende Mitglicder
hnben keir"ren Ansprueh auf das Vereinsverrl*g*n.

Art" 3 Sas Geschiiftsjahr f8trlt rnit dern Halenderj*hr xusafflmen, *i* Verm*gens-
r-lnd *etriebsr*ctxnung wird auf den 51. S*zember abgeschl*ssen.

XI Statuten$nd*retng*n

Art. tr AIle Ar:ltriiqe auf Anderurrg der $tatuteri konnen durch jedes Mitglied an
der GV unter- Ber*cksichtlgung der Fristen eingebracht w*rden.

A!'t" 2 Statutensnderungen be*lngen den Sntscheid der GV.

XSI A*fitisung des Vereins

Ant" 1 trrn Fa*le d*r Aufloslrng des Vereins im Sinne vsn VI Art" 4 der Statut*n
wird das Materi*l urrd das Vxreinsvermcge* unter die Mitglieder
gl eich m€issig vertei lt.

*l*se $tst1ltsn sind im Gr{,}ndungs3ahr tg8l festgesetzt worden. *ine grrSndliche
Revis**n erf*lgte an der Generalversamn'llung vsrfi Januar X992, 9001 und 2S*7.
Diese revidlerts Version ersetzt alle vcrhergesangenan. Sie sind jedem Mitglied
a*:szuhHndiEen,

Luxenn, den 29.
/\(rl

\
Der Fr;isid*nt;

{
Rainer Carspecken Fer Aktuar:

Januar 2S11
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